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MINIKIRCHE 
für Familien mit (Klein-)Kindern 

  

Herzliche Einladung zur Minikirche  

am 13. November 2021 um 16.30 Uhr 

auf dem Kirchplatz in Friolzheim. 
 

       Wir freuen uns auf euch! 

     Euer Minikirch - Team 
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Mittwoch 10.11.2021 
19:00 bis 21:00 Uhr

Festsaal Zehntscheune Friolzheim
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Aus einem alten ausgedienten Buch entsteht 
ein wunderschöner weihnachtlicher Engel. 

Schritt für Schritt werden wir einen Engel falten. 
Bitte folgendes Material mitbringen:
- 1 altes, ausgedientes Buch, mind.  120 -150 Seiten. 
-  Falls vorhanden: Heissklebepistole, Schere, Flachzange, 
-  Weißleim, 1 alte Zeitung als Arbeitsunterlage, 
-  Lineal und Bleistift.

 Marion Poth

basteln aus Buchseiten
Papier-Engel 

Anmeldung bis 05.11. im Bürgerbüro, Gebühr: 8,- €, Einlass ab 18:45 Uhr 
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Amtliches

 
An die 
Gemeindeverwaltung Friolzheim 
Ansprechpartnerin: Frau Jutta Leder 
Rathausstraße 7 
71292 Friolzheim 
 

Ich bewerbe mich um einen Ausstellerplatz auf dem 
Friolzheimer Weihnachtsbasar 2021 am  
28. November 2021 von 11:00 – 19:00 Uhr 

 
 

…………………………………………………………………… 
Aussteller: 
 
 
............................................................................................... 
Ansprechpartner 
 

... 

............................................................................................ 
Straße, Hausnummer 
 

... 

............................................................................................ 
(PLZ) Ort 
 

Telefon: ................................................................................. 
 
 

Email: ..................................................................................... 
 
 

Internet: .................................................................................. 

Gemeinde Friolzheim 
 
 

AUSSTELLER gesucht 
für den 33. Weihnachtsbasar 2021 

 
Am 28. November 2021 

auf dem Friolzheimer Marktplatz 
 
 
Die  Gemeinde  Friolzheim  veranstaltet  am  28.11.2021,  dem  
1.  Advent,  traditionell  den  Friolzheimer  Weihnachtsbasar.  
In dieser Funktion  ist  er  auch über die Gemeindegrenzen ein 
beliebter Treffpunkt, um sich in vorweihnachtlicher Atmosphäre 
auf die bevorstehende Adventszeit einzustimmen.  
 
Dazu  tragen  neben  der  Vielzahl  an  kulinarischen 
Verlockungen,  die  durch  die  Friolzheimer  Vereine  und 
Institutionen  abgedeckt  werden,  auch  die  zahlreichen 
Verkaufsstände  bei,  die  viel  Handwerkliches  rund  um 
Weihnacht und Advent zur Schau stellen und anbieten.  
 
Für die weihnachtliche Stimmung sorgen neben der  festlichen 
Beleuchtung  örtliche  Musikgruppen  und  natürlich  der 
obligatorische „Nikolaus“. 
 
Der  Weihnachtsbasar  findet  nach 
derzeitigem  Stand  unter  der  3G  Regel 
statt! 

 
Außerdem  findet  eine  CoronaImpfaktion  in 
der  Zeit  von  12.00  18.00  Uhr  in  der 
Zehntscheune im Gewölbekeller statt! 

 
Sie wollen auch mit dabei sein?  
Gerne, wir freuen uns auf Sie!  
 
Nehmen  Sie  ganz  einfach  mit  dem  rechts  abgedruckten 
Formular Kontakt bis zum 12.11.2021 mit uns auf.  
 
Sie erreichen uns natürlich auch telefonisch unter 070449036
16 oder per EMail j.leder@friolzheim.de  
Frau Leder beantwortet Ihnen gerne Ihre Fragen!  
 
Das Anmeldeformular gibt es auch unter www.friolzheim.de als 
Download! 
 
Wir  freuen  uns  über  Ihr  Interesse  am  Weihnachtsbasar  und 
stehen Ihnen für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Ihre Gemeinde Friolzheim 
   

Ausstellungsgegenstand (genaue Beschreibung) 
 

 Verkäufer      Infostand      Strom 
 
................................................................................................. 
 
................................................................................................. 
 
................................................................................................. 
 
................................................................................................. 
 
(Über  die  Zulassung  zum Weihnachtsbasar  entscheidet  der 
Veranstalter  die Gemeinde Friolzheim. Nach Eingang  Ihrer 
Bewerbung  erhalten  Sie  eine  schriftliche  Zu  bzw. 
Absage). 
 

Gewünschte Platzgröße in Metern 
 
 

Die Platzmiete beträgt pauschal 
 
€ 15, für Marktbeschicker 
€ 25, für Vereine je Stand inkl. Kosten für den Strom 
 

 
 
Ort, Datum................................................................................ 
 
 
 
 

Unterschrift............................................................................... 
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An das  
Bürgermeisteramt Friolzheim 
Rathausstr.7 
71292 Friolzheim 
 
 
Name 
 
Anschrift 
 
Telefonnummer 
 
 
Mängelscheck 
 
Art der Störung/Kritik 
 
 
Verbesserungsvorschlag/Anregung 
 
 
 
 
 
Ihr Anliegen kann nur mit der Einwilligung zur Verarbeitung der angegeben Daten gemäß der 
Datenschutzinformation der Gemeinde Friolzheim (https://www.friolzheim.de/de/verwaltung/datenschutz/) 
bearbeitet werden.  
Einverständnis:        Ja     Nein 
 
 
 
Datum          Unterschrift 
 
                                   

Bitte hier ausschneiden 


Zählerstand online durchgeben und das 
Porto wird zur Spende

Netze BW zahlt Prämie für 
jede ungenutzte Zähler-
karte, wenn Information 
stattdessen elektronisch 
übermittelt wird – Betrag 
kommt Honigtopf e. V. zu-
gute

Friolzheim. So einfach kann es sein, Gutes zu tun. Die 
Netze BW ruft seit einiger Zeit dazu auf, ihr den Stand 
des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mittels 
elektronischer Medien mitzuteilen. Als Anreiz verspricht 
der Netzbetreiber, das dadurch eingesparte Porto einer 
gemeinnützigen Einrichtung vor Ort zu spenden. So ka-
men im vergangenen Jahr in Friolzheim 831,60 Euro zu-
sammen.
Der Betrag kommt dem Honigtopf e. V. zugute. Nahezu 
alle Vereine, die in der Regel ohnehin nicht über große fi-
nanzielle Mittel verfügen, sind von der Corona-Pandemie 
arg gebeutelt. Da komme der unerwartete Geldsegen 
gerade zum rechten Zeitpunkt, wie Alfred Soltner, Vor-
sitzender vom Honigtopf e. V. anmerkt: „Uns tut jetzt je-
der Euro gut, der uns und unsere Arbeit unterstützt. Und 
über eine Spende, die so unverhofft kommt wie diese, 
freut man sich doppelt.“

„Die Netze BW hat da eine ganz tolle Idee gehabt – gut 
gemacht!“, findet Bürgermeister Michael Seiß lobende 
Worte für die Aktion und ergänzt: „Mein herzlicher Dank 
richtet sich auch an alle Haushalte in unserer Gemeinde, 
die die Spende mit ihrer Teilnahme überhaupt erst mög-
lich gemacht haben.“
Die Portospenden-Aktion kommt nicht nur gut an, sie 
trägt auch Früchte, berichtet Markus Wexel, Kommunal-
berater der Netze BW bei der Scheckübergabe. „Heute 
übermitteln uns bereits mehr als 60 Prozent unserer Netz-
kunden ihre Zählerstände elektronisch.“
Informationen unter: https://www.netze-bw.de/portoak-
tion

ABSTAND
1,5 METER

HALTEN
Foto: alvarez/E+/Getty Images Plus

MINDESTENS



Nr. 44 . Donnerstag, 04. November 2021 5

Notruf/Notdienste

Notrufnummern
Notrufnummer Telefon  112
(die Nummer gilt für den Notarzt, den 
Rettungsdienst und die Feuerwehr glei-
chermaßen. Sie funktioniert in allen Fest-
netzen und Handys in ganz Europa)
Polizei und Unfall Telefon  110
Feuerwehr Telefon  112

Notruf der Rettungsleitstelle
Rettungsleitstelle des DRK 
Pforzheim - Enzkreis e.V., Tel.:  112
Krankentransport, Tel.:  19 222
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst, Ver-
tretung des Hausarztes abends, an Wo-
chenenden und an Feiertagen,bundesweit 
gültig, kostenfrei, gilt nicht für zahnärztl. 
Notdienst, Tel.: 116 117

Ärztlicher Notdienst

Ärztliche Notdienstnummer 116 117 
(Allgemein-, Kinder-, Augen- und 
HNO-ärztlicher Notdienst. Anruf ist 
kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis Mühlacker
Enzkreis-Kliniken-Mühlacker
Hermann-Hesse-Str. 34, 75417 Mühlacker

Allgemeine Notfallpraxis  Pforzheim
Siloah St. Trudpert Klinikum
Wilferdinger Str. 67, 75179 Pforzheim

Notfallpraxis Leonberg
Kreiskrankenhaus Leonberg
Rutesheimer Str. 50, 71229 Leonberg

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
zu erfragen unter Tel.-Nr. 0621 38000816

Apotheken-Notdienste

Samstag, 06.11.2021
Schlössle-Apotheke Pforzheim
Westl. Karl-Friedrich-Str. 80, 75172 
Pforzheim, Tel. 07231 - 4 24 64 20
Sonntag, 07.11.2021
Maria-Apotheke Haidach
Pillauer Str. 12, 75181 Pforzheim
Tel. 07231 - 96 56 56

Ämter

Rathaus
(Fachämter):
Mo.   08.00 - 12.00 Uhr
 14.00 - 16.00 Uhr
Mi.  09.00 - 12.00 Uhr
 16.00 - 18.00 Uhr
Fr.  08.00 - 12.00 Uhr
Di. + Do.  geschlossen
Tel.: 07044 9036-0

Bürgerbüro
Mo.: 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16.30 Uhr
Di.: geschlossen
Mi.: 08:00 - 12:00 Uhr | 15:00 - 18:00 Uhr 

Do.:  08:00 - 12:00 Uhr | 06:30 - 08.00 Uhr  
 (nach Vereinb.)

Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
Tel.: 07044 9036-25

Jugendhaus Friolzheim

Mo.   16:00 - 21:00 Uhr
Do.   16:00 - 22:00 Uhr
  16:30 – 18:00 Uhr Teenclub
Fr.  16:00 – 22:00 Uhr
Wo?  Eichenstr. 24/1, Friolzheim
Alle Jugendlichen sind herzlich eingeladen.

Landratsamt Enzkreis

Mo.   08:00 - 12:30 Uhr
Di.   08:00 - 12:30 Uhr
 13:30 - 18:00 Uhr
Mi.  geschlossen
Do.  08:00 - 14:00 Uhr
Fr.  08:00 - 12:00 Uhr
Tel.: 07231 308 0

Öffnungszeiten der  
Zulassungsstelle

Mo., Mi.  08:00 - 12:30 Uhr
Di.:  08:00 – 12:30 Uhr
 13:30 – 18:00 Uhr
Do.   08:00 – 14:00 Uhr
Fr.   08:00 - 12:00 Uhr
Termine auch nach Vereinbarung.
Online-Terminauswahl und weitere 
Informationen auf www.enzkreis.de.

Notar

Notartermine finden ausschließlich beim 
Notariat Mühlacker statt. Telefonische 
Terminabsprachen werden erbeten un-
ter 07041 8118950. 

Soziale Dienste/Service

Diakonie und Sozialstation  
Heckengäu e.V. 

Als Vertragspartner der Kranken- und-
Pflegekassen bieten wir an: Alten- und 
Krankenpflege, Hauswirtschaftliche Ver-
sorgung, Nachbarschaftshilfe, Betreu-
ungsgruppe für demenzkranke Pflegebe-
dürftige.

Sie erreichen uns persönlich:
Montag - Freitag, 8.30 - 14.00 Uhr, 
Lehmgrube 1/1, 71297 Mönsheim.
Tel. 07044/905080, Fax 07044/9050839.
info@diakonie-heckengaeu.de

Unser Anrufbeantworter ist außerhalb 
der Bürozeiten geschaltet. 
Wir rufen Sie gerne zurück.

Mobiler Dienst -  
Soziale Dienste GmbH

- Familienentlastungsdienst
- Pflegehilfe- und Betreuungsdienst
- Behindertenhilfe

Ansprechpartner: Hans-Jörg 
Schellenberg, Tel. 07231 1442416
Für alte, kranke und behinderte Men-
schen hat die Soziale Dienste GmbH 
einen leistungsfähigen Mobilen Dienst 
aufgebaut. Hauptamtliche Mitarbeiter 
und Zivildienstleistende helfen Ihnen, den 
Alltag zu bewältigen. Wir planen die Ein-
sätze nach Ihren persönlichen Wünschen. 
Dadurch können Sie lange selbstständig 
bleiben und Ihr Leben unabhängig in der 
gewohnten Umgebung führen.

Beratungsstelle für Hilfe im Alter
Im consilio, Bahnhofstraße 86
75417 Mühlacker, Tel: 07041/ 8 14 69 - 23

Essen auf Rädern
Ansprechpartner: Cornelia Grimmeisen, 
Tel. 07231 1442417
Sie erhalten von Montag bis Freitag ein 
frisch zubereitetes warmes Essen, das Sie 
selbst aus einem Speiseplan mit täglich 
fünf verschiedenen Gerichten auswäh-
len. Für das Wochenende bekommen Sie 
auf Wunsch Tiefkühlkost.

Wohnberatung für ältere  
und behinderte Menschen

Kreisseniorenrat e.V., Ebersteinstr. 25, 
75177 Pforzheim, Tel. 07231 357714

Caritas-Zentrum Mühlacker
Zeppelinstr. 7, 75417 Mühlacker, 
Tel. 07041 5953, Sozial- und Lebensbe-
ratung, Vermittlung von Kuren und Er-
holungen. Sprechzeiten:
Dienstag ganztags, Mittwochnachmittag 
und Donnerstagvormittag

Haus der Diakonie
Diakonie Auskunft - Beratung - Hilfe
Beratungsstelle für Menschen in Notla-
gen wie z.B. Lebens- und Sinnkrisen, so-
ziale Nöte, familiäre Konflikte, Schwan-
gerschaft, Leben mit Behinderung, 
psychische Nöte, chronische Erkran-
kungen, Krebs, Sucht. Die Beratung ist 
kostenlos und für jeden Ratsuchenden 
offen. Die Mitarbeiter/-innen unterlie-
gen der Schweigepflicht. Haus der Di-
akonie, Agnes-Miegel-Straße 5, 71229 
Leonberg, Tel. 07152 3329400, Fax 
07152-33294024, Telefonzeiten Mo. 
- Fr., 09.00 - 12.00 Uhr, Termine nach 
Vereinbarung.

Pro Familia
Deutsche Gesellschaft für Familienpla-
nung, Sexualpädagogik und Sexualbe-
ratung e.V., Ortsverband Pforzheim e.V., 
Parkstr. 19-21, 75175 Pforzheim, Ter-
minvereinbarung, Geschäftsstelle Pforz-
heim: Tel. 07231 6075860
Mo. – Fr. 10:00 – 12:00 Uhr
Mo., Di., Do. 14:00 – 15:00 Uhr
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Öffentliche Bekanntmachungen

Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu Enzkreis

Öffentliche Bekanntmachung
der Genehmigung der 6. Änderung des  

Flächennutzungsplans
des Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu  

zum Zieljahr 2025

für die „Erweiterung des Sondergebiets  
Sägewerk Karl Wöhr“

auf Gemarkung Friolzheim
nach § 6 Absatz 5 Baugesetzbuch

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Heckengäu, bestehend aus den Mitglieds-
gemeinden Friolzheim, Heimsheim, Mönsheim, Wierns-
heim, Wimsheim und Wurmberg, hat in der öffentlichen 
Sitzung am 27. Juli 2021 die 6. Änderung des Flächennut-
zungsplans des Gemeindeverwaltungsverbandes Hecken-
gäu zum Zieljahr 2025 für die „Erweiterung des Sonder-

Beratungsstelle für Eltern, Kin-
der und Jugendliche Pforzheim

Für Fragen der Erziehung, Schule und 
Kindergarten, Partnerschaft usw.
Beratung - Therapie: 
Anmeldungen werden unter  Tel. 07231 
308970 entgegengenommen

Diakonie Pforzheim, Schwanger-
schaftskonfliktberatung,  
Frauenhaus

Diakonie Pforzheim, Goethestr. 41, 
75173 Pforzheim, Telefon: 07231 428650
Mo. – Fr. 9 – 11 Uhr
Mo. – Do. 14 – 16 Uhr

Frauenhaus Pforzheim und Fachstelle 
für häusliche Gewalt
Telefon 07231 4576333

Beratungsstelle für Mädchen 
und Jungen zum Schutz vor  
sexueller Gewalt

Pforzheim-Enzkreis, Hohenzollernstraße 
34, 75177 Pforzheim, Tel: 07231 35 34 34
info@lilith-beratungsstelle.de
www.lilith-beratungsstelle.de
Unsere Telefonzeiten: montags, donners-
tags und freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr, 
mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie 
donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr

Deutscher Kinderschutzbund 
Pforzheim Enzkreis e.V.

Tunnelstr. 33, 75172 Pforzheim
Telefon: 07231 589760
info@dksb-pforzheim.de
www.dksb-pforzheim.de

KISTE Hilfen für Kinder und 
Jugendliche von psychisch-  
und suchtkranken Eltern  
mit Gewalterfahrung

Kontaktadresse: Hohenzollernstr. 34, 
75177 Pforzheim, Tel. Nr. 07231-30870 

*Sterneninsel* ambulanter  
Kinder- & Jugendhospizdienst

Für Pforzheim & Enzkreis, Benckiserstra-
ße 274 c/o BBQ, 75172 Pforzheim
Telefon: 07231 8001008
mail@sterneninsel.com
www.sterneninsel.com

Tagesmütter Enztal e.V.

Bahnhofstr. 118, 75417 Mühlacker
Telefon: 07041/8184711
E-Mail: info@tagesmuetter-enztal.de
www.tagesmuetter-enztal.de

Jugend- u. Drogen-
beratungsstelle Drobs

Schießhausstr. 6, 75173 Pforzheim,
Tel. 07231 922770

Blaues Kreuz in Deutschland e.V. 
Befreit leben lernen  
Wege aus der Alkoholsucht

Selbsthilfegruppe für Betroffene und  
Angehörige
Wann: Wöchentlich mittwochs, 19:30 Uhr
Wo: Katharinenstraße 22, 
71263 Weil der Stadt / Merklingen
Ansprechpartner: 
Paul Farcas, Tel. 07033/6939243

Wohnungsnotfallhilfe und 
Existenzsicherung

Sprechstunde der Fachberatungsstelle
Enzkreis in Friolzheim
Persönliche Beratung, Unterstützung 
und Information bei: Fragen zur 
Existenzsicherung, z.B. zu ALG I & II, 
Kindergeld, Kinderzuschlag, Sozial-
hilfe, drohendem Wohnungsverlust, 
ungesicherten oder unzumutbaren 
Wohnverhältnissen; sozialrechtlichen 
Ansprüchen, etc.

Offene Sprechstunde im Rathaus 
Friolzheim, Besprechungsraum beim 
Sitzungssaal,

Jeden 1. Mittwoch im Monat  
9.30 – 11.00 Uhr. 
Wichernhaus der Pforzheimer, Stadt-
mission e.V.,
Westl. Karl-Friedrich-Str. 120,
75172 Pforzheim,
Tel. 07231/5661 96-0 (Zentrale),
FB-Enzkreis@wichernhaus-pforzheim.de
www.wichernhaus-pforzheim.de

bwlv – Zentrum Pforzheim

im Haus der seelischen Gesundheit „Lore 
Perls“, Fachstelle Sucht, Fachstelle für 
psychisch kranke Menschen, Tagesklinik
Luisenstr. 54-56, 75172 Pforzheim
Telefon: 07231 1394080
fs-pforzheim@bw-lv.de, www.bw-lv.de

Beratung zu HIV und AIDS,  
andere sexuell übertragbare 
Krankheiten

HIV-Test - anonym und kostenlos - 
Gesundheitsamt Enzkreis
Bahnhofstraße 28, Pforzheim, 
Telefon: 07231 308-9850
E-Mail: Heike.Sabisch@enzkreis.de
Sprechzeiten:
Di.  13:30 - 18:00 Uhr
Do.   08:00 - 14:00 Uhr
Oder nach Vereinbarung.

AIDS-Hilfe Pforzheim e.V.

Goldschmiedeschulstr. 6, Pforzheim
Telefon 07231 441110
E-Mail info@ah-pforzheim.de
Sprechzeiten:
Mo., Di., Mi., Fr.  09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag  13:00 - 18:00 Uhr

Beratungsstelle der  
Deutschen Rentenversicherung 
(LVA und BFA)

Auskunfts- und Beratungsstelle
Freiburger Str. 7 / Wilferdinger Höhe, 
75179 Pforzheim
Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Mi.  08:00 - 12:00 Uhr
  13:00 - 16:00 Uhr
Do.   08:00 - 12:00 Uhr
  13:00 - 18:00 Uhr
Fr.  08:00 - 12:00 Uhr
Terminvereinbarung möglich unter:
Tel. 07231 9314-20, Fax 07231 9314-60

Sprechtag Flüchtlingsbetreuung

Der Sprechtag findet dienstags von  
14 – 16 Uhr im Foyer der Zehntscheune 
bei Frau Sadik statt. Frau Sadik ist unter 
hanan.sadik@ib.de oder 0151 15939365 
erreichbar.
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gebiets Sägewerk Karl Wöhr“ auf Gemarkung Friolzheim 
beschlossen bzw. festgestellt.

Das Plangebiet der Flächennutzungsplanänderung um-
fasst die Neudarstellung von ca. 0,44 ha Fläche für die 
Landwirtschaft als Sonderbaufläche „Freiflächen Photo-
voltaikanlage“.

Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 16. Juni 2021 des Büros 
Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH, Stuttgart.

Die am 27. Juli 2021 von der Verbandsversammlung des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu beschlosse-
ne 6. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 für die 
„Erweiterung des Sondergebiets Sägewerk Karl Wöhr“ 
auf Gemarkung Friolzheim wurde gemäß §§ 5 Abs. 2 und 
6 Abs. 1, 2 und 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I. S. 2414), in seiner ak-
tuellsten Fassung, mit Bescheid des Landratsamtes Enz-
kreis, Amt für Baurecht, Naturschutz und Bevölkerungs-
schutz, vom 22. Oktober 2021, genehmigt.

Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu für die „Er-
weiterung des Sondergebiets Sägewerk Karl Wöhr“ auf 
Gemarkung Friolzheim wird mit der Bekanntmachung 
wirksam (§ 6 Absatz 5 Satz 2 BauGB). 

Die 6. Änderung des Flächennutzungsplans 2025 für die 
„Erweiterung des Sondergebiets Sägewerk Karl Wöhr“ 
auf Gemarkung Friolzheim kann einschließlich ihrer 
Begründung bei der Geschäftsstelle des Gemeindever-
waltungsverbandes Heckengäu im Rathaus Mönsheim, 
Schulstraße 2, 71297 Mönsheim, während den üblichen 
Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann die 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes, die Begrün-

dung und die zusammenfassende Erklärung nach § 6a 
Abs. 1 BauGB einsehen und über deren Inhalt Auskunft 
verlangen (§ 6 Absatz 5 Satz 3 BauGB).

Eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 
Absatz 2 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung nach § 
214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch sind gemäß § 215 Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 sowie Satz 2 Baugesetzbuch unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber dem Gemeinde-
verwaltungsverband Heckengäu geltend gemacht worden 
sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.

Eine etwaige Verletzung der Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 
2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), in der aktuellsten Fassung 
oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvor-
schriften beim Zustandekommen dieser Änderung des 
Flächennutzungsplans ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung und unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, gegen-
über dem Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu 
geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung nach der GemO 
verletzt worden sind (vgl. § 4 Abs. 5 GemO).

Mönsheim, den 28. Oktober 2021

gez. Thomas Fritsch
Verbandsvorsitzender
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Aufstellungsbeschluss:

Fläche:

§ 2 Abs. 1 BauGB
24.11.2020

Auslegungsbeschluss:
§ 3 Abs. 2 BauGB 20.04.2021

Feststellungsbeschluss:

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschluss:
§ 2 Abs. 1 BauGB 30.11.2020

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit:
§ 3 Abs. 1 BauGB

14.12.2020
- 13.01.2021

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange:
§ 4 Abs. 1 BauGB

30.11.2020
- 13.01.2021

Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung:
§ 3 Abs. 2 BauGB 29.04.2021/ 30.04.2021

Öffentlichen Auslegung des Planentwurfs:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen von Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange:
§ 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB

10.05.2021
- 09.06.2021

Auszug aus der

rechtswirksamen Fortschreibung Flächennutzungsplan 2025 vom 24.07.2012
Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu
genehmigt am 31.10.2012

AUSZUG AUS DER ZEICHENERKLÄRUNG

Öffentliche Bekanntmachung:
§ 6 Abs. 5 BauGB

§ 6 Abs. 5 BauGB
Inkrafttreten:

§ 6 Abs. 1 BauGB

Genehmigungserlass:

Hiermit wird bestätigt, dass dieser zeichnerische Teil dem
Feststellungsbeschluss des Gemeinderats entspricht (Ausfertigung).
Mönsheim, den

Thomas Fritsch, Vorsitzender GVV Heckengäu

.................

.................

.................

Gesetzliche Grundlagen:

BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt
durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist.

BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786).

PlanzV vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist.

LBO in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357), die zuletzt durch Art. 1 des
Gesetzes vom 18.07.2019 (GBI. S. 313) geändert worden ist.

6. Änderung

Fortschreibung Flächennutzungsplan 2025
Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu
für den Bereich "Erweiterung Sondergebiet Sägewerk Karl Wöhr" Gemarkung Friolzheim

Art der baulichen Nutzung
(§5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

Gemischte Baufläche

Gewerbliche Baufläche

Sonderbaufläche, Zweckbestimmung siehe Planeinschrieb

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die
örtlichen Hauptverkehrszüge
(§5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)

Überörtliche Hauptverkehrsstraße

Flächen für die Landwirtschaft und für Wald
(§5 Abs. 2 Nr. 9 a und b, BauGB)

Fläche für Landwirtschaft

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

Leitungen - Hauptversorgung
(KV=Hochsp. Freileitung, W=Hauptwasserleitung, A=Abwasser Hauptleitung)

Nachrichtliche Übernahme
(§5 Abs. 4 BauGB)

Wasserschutzgebiet Zone 1, 2 und 4

Landschaftsschutzgebiet

ERGÄNZUNG DER ZEICHENERKLÄRUNG ZUR ÄNDERUNG

Art der baulichen Nutzung
(§5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

Sonderbaufläche, Zweckbestimmung "Freiflächen-Photovoltaikanlage"

.................

.................

03.05.2021
- 09.06.2021

ca. 0,44 ha

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf
Schreiberstraße 27 · 70199 Stuttgart
Tel. 0711 967 87-0 · Fax 0711 967 87-22
www.baldaufarchitekten.de · info@baldaufarchitekten.de

baldauf
ARCHITEKTEN
STADTPLANER

Gemeindeverwaltungsverband

HECKENGÄU
6. Änderung Fortschreibung
Flächennutzungsplan 2025 GVV
Heckengäu für den Bereich
"Erweiterung Sondergebiet Sägewerk
Karl Wöhr"

vom 16.06.2021
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Öffentliche Bekanntmachung  
Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu

8. Änderung der Fortschreibung des  
Flächennutzungsplanes 2025 des  

Gemein deverwaltungsverbandes Heckengäu für 
den Solarpark im Bereich „Ortental" auf  

Gemarkung Wiernsheim, Ortsteil lptingen

- Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplan-
entwurfs nach § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 PlanSiG -
Der Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu hat 
am 20. April 2021 in öffentlicher Sit zung beschlossen, 

das Verfahren zur 8. Änderung der Fortschreibung des 
Flächennut zungsplans 2025 des GVV Heckengäu für den 
Solarpark im Bereich „Ortental" auf der Gemarkung 
Wiernsheim, Ortsteil lptingen, gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
(Baugesetzbuch) einzuleiten.

Ziel und Zweck der Planung
Durch den beschlossenen Ausstieg Deutschlands aus der 
Energiegewinnung durch Koh leverbrennung bis zum 
Jahr 2038 und den Ausstieg aus der Atomenergie bis zum 
Jahr 2022 wird die Energiewende hin zu regenerativen 
Energien vollzogen. Um eine flächen deckende Energie-
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versorgung zu gewährleisten, wird ein dezentrales Ver-
sorgungsnetz notwendig, in dem neben Wasser- und 
Windenergieanlagen die Nutzung von Solarener gie in 
Form von Photovoltaikanlagen ein Schlüsselelement bil-
den. Neben kleineren Anlagen auf privaten und öffentli-
chen Gebäudedächern können Freiflächenanlagen einen 
nennenswerten Beitrag zu dieser Versorgungssicherheit 
beitragen.

Aufgeständerte Freiflächenanlagen sind minimal invasiv 
im Boden, wodurch die darun terliegende Fläche nicht 
versiegelt wird. Durch die Begrünung und extensive 
Bewirtschaf tung kann sie zum Erosionsschutz und dem 
Erhalt der Artenvielfalt beitragen.

Gemäß der Freiflächenöffnungsverordnung des Landes 
Baden-Württemberg aus dem Jahr 2017 können benach-
teiligte Gebiete, die sich aufgrund der Hangneigung oder 
man gelnder Bodenqualität nur bedingt zum Ackerbau 
eignen, zur Nutzung solarer Strahlungs energie freigege-
ben werden. Die Gemarkung Wiernsheim liegt vollstän-
dig in diesem be nachteiligten Gebiet, wodurch die Vor-
aussetzung gegeben ist.

Aufgrund ihrer Größe sind photovoltaische Freiflächen-
anlagen nur im Außenbereich sinn voll unterzubringen. 
Gemäß § 35 BauGB handelt es sich nicht um privilegier-
te Anlagen, weshalb sie der Bauleitplanung in Form von 
Bebauungsplänen bedürfen und durch ein Sondergebiet 
festgesetzt sein müssen. Die zu überplanenden Flurstü-
cke werden derzeit landwirtschaftlich als Ackerfläche 
genutzt und auch als landwirtschaftliche Fläche im Flä-
chennutzungsplan des GVV Heckengäu dargestellt.

Der räumliche Geltungsbereich dieser Flächennutzungs-
planänderung umfasst eine Flä che von rund 9,9 Hektar.

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
Der Vorentwurf der 8. Änderung der Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes 2025 des GVV Heckengäu für den 
Solarpark im Bereich „Ortental" vom 20. April 2021 wur-
de im Rahmen einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach § 3 Abs. 1 BauGB im Zeit raum vom 10. Mai 
2021 bis zum 9. Juni 2021 öffentlich ausgelegt.

Öffentliche Auslegung
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Heckengäu hat am 28. Oktober 2021 in öf-
fentlicher Sitzung den Entwurf der 8. Änderung der 
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 2025 des Ge-
meindeverwaltungsverbandes Heckengäu für den Solar-
park im Bereich „Ortental" auf der Gemarkung Wierns-
heim, Ortsteil lptingen, gebil ligt und beschlossen, diesen 
gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich aus-
zulegen. Dieser Beschluss des Gemeindeverwaltungsver-
bands wird hiermit öffentlich be kannt gemacht.

Der räumliche Geltungsbereich der 8. Änderung der Fort-
schreibung des Flächennut zungsplanes ergibt sich aus 
der beiliegenden abgedruckten Planskizze in der Fassung 
vom 15. Oktober 2021.

Der Entwurf der „8. Änderung der Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans 2025 des GVV Heckengäu" vom 
15. Oktober 2021 mit Begründung einschließlich des 
Umweltbe richts vom 15. Oktober 2021 sowie die nach Ein-
schätzung des Gemeindeverwaltungsverbandes weiteren 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnah men liegen gem. § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
3 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) in der Zeit vom

Montag, den 15. November 2021 bis  
Dienstag, den 14. Dezember 2021

jeweils einschließlich im Internet auf der Homepage der 
Gemeinde Mönsheim unter www.moensheim.de öffent-
lich aus und können dort heruntergeladen werden.

Die oben genannten Unterlagen liegen gemäß § 3 Abs. 2 
PlanSiG zusätzlich während des oben genannten Zeitraums 
in der Geschäftsstelle des Gemeindeverwaltungsverban des 
Heckengäu, dem Bürgermeisteramt Mönsheim, Rathaus, 
Trauzimmer im ersten Obergeschoss, Schulstraße 2 in 71297 
Mönsheim, während den üblichen Öffnungszeiten montags 
bis freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und montags, diens-
tags und donners tags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie 
mittwochs von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr öffentlich aus.

Wegen der Corona-Pandemie ist das Rathaus momentan 
für den allgemeinen Publi kumsverkehr geschlossen. Der 
Zutritt zum Rathaus ist während des Auslegungszeitraum 
nur nach vorheriger Terminvereinbarung telefonisch (Tel. 
07044/9253-13 oder 07044/9253-0) möglich oder per E-
Mail (klaus.arnold@moensheim.de oder rat haus@moens-
heim.de) möglich. Auf die Einhaltung von Hygienevor-
schriften in den Räu men der Gemeinde wird geachtet.

Soweit jemand das Rathaus wegen gesundheitlicher Be-
denken nicht betreten kann oder betreten möchte und 
ihm die Einsicht im Internet nicht ausreicht, senden wir 
ihm die Un terlagen im Rahmen der Möglichkeiten gerne 
auch digital, in begründeten und glaubhaft gemachten 
Einzelfällen auch postalisch oder per Boten zu.

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen 
schriftlich, mündlich zur Nieder schrift oder elektronisch 
unter der E-Mail-Adresse klaus.arnold@moensheim.de 
oder rat haus@moensheim.de bei der Geschäftsstelle des 
GVV Heckengäu, Rathaus Mönsheim, abgegeben wer-
den. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnah-
men mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Ver-
fassers zweckmäßig.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 6 BauGB bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
blei ben.
Diese Bekanntmachung wird gleichzeitig in das Internet 
auf der Homepage der Ge meinde Mönsheim unter www.
moensheim.de eingestellt.

Folgende wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen werden ausge-
legt, die nicht nur das Änderungsverfahren des 
Flächennutzungs plans, sondern auch das Bebau-
ungsplanverfahren miteinbeziehen:

Seitens der Gemeinde Wiernsheim beauftragte 
Gutachten:
•	 Artenschutzrechtliche Untersuchung, Bebauungsplan 

„Solarpark Wiernsheim Orten tal“ Wiernsheim-lptin-
gen, HPC AG, Rottenburg a. N., 13.10.2021

•	 Gutachten zur Ermittlung der erforderlichen Ramm-
tiefe für Stahlprofile als Grün dungselemente, Solar-
park Wiernsheim Enzkreis, Baden-Württemberg, Con-
SoGeol GmbH&Co.KG Aichach, 09.09.2021

•	 Umweltbericht gem. § 2a BauGB mit Grünordnungs-
plan zum Bebauungsplan „Solarpark Wiernsheim Or-
tental", 15.10.2021
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Stellungnahmen mit Umweltbezug während der 
frühzeitigen Beteiligung zum Flä chennutzungspla
nänderungsverfahren und zum Bebauungsplanver-
fahren:
•	 Landratsamt Enzkreis (10.06.2021, 15.06.2021)
•	 Regierungspräsidium Karlsruhe - Abteilung 2 - Wirt-

schaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Gesund-
heitswesen (08.06.2021)

•	 Regierungspräsidium Karlsruhe - Stabstelle Kompe-
tenzzentrum Energie (08.06.2021, 11.06.2021)

•	 Regierungspräsidium Freiburg - Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau (21.05.2021)

•	 Regionalverband Region Nordschwarzwald 
(18.05.2021, 26.05.2021)

•	 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. 
(08.06.2021)

Schutzgut Mensch:
•	 Informationen zum Entwurf eines Radwegeverkehrs-

konzepts, Nachhaltige Mobilität (Landratsamt Enz-
kreis)

•	 Vermeidung von Blendwirkungen (Landratsamt Enz-
kreis)

•	 Vorbehaltsgebiet für Erholung (Regierungspräsidium 
Karlsruhe - Abteilung 2 - Wirt schaft, Raumordnung, 
Bau-, Denkmal- und Gesundheitswesen)

•	 vorübergehende Emissionen von Lärm und Staub 
durch Baustellenbetrieb (Umweltbericht)

Schutzgut Tiere und Pflanzen:
•	 Auswirkungen durch Baufeldfreimachung (Umwelt-

bericht)

•	 Auswirkungen durch Lärm, Anwesenheit von Men-
schen und visuelle Effekte (Umwelt bericht)

•	 Habitatstrukturen im Plangebiet (HPC)
•	 Relevanzprüfung für Fledermausarten, Reptilien, In-

sekten, Weichtiere, Pflanzen (HPC)
•	 spezielle artenschutzrechtliche Prüfung von Brutvögeln, 

Feldlerche, Goldhammer und Klappergrasmücke (HPC)
•	 Kleintierdurchlässigkeit des Zaunes (LNV)

Schutzgut Boden:
•	 Auswirkungen auf Bodenfunktion (Umweltbericht)
•	 geologische Situation (ConSoGeol)
•	 Hinweise zur Herstellung von Baustraßen, dem Auf-

bau von Trafo- oder Wechselricht erstationen (ConSo-
Geol)

•	 benachteiligte Flächen, Bodenqualität (Landratsamt 
Enzkreis, Regionalverband Nordschwarzwald)

•	 Eingriff in den Untergrund (Landratsamt Enzkreis)
•	 Vorbehaltsgebiet Bodenschutz (Landratsamt Enzkreis)
•	 Eingriff in landwirtschaftlich genutzte Böden (Land-

ratsamt Enzkreis)
•	 Ausführungen zum Teilregionalplan Landwirtschaft 

(Landratsamt Enzkreis)
•	 Hinweise zu Geotechnik und mineralischen Rohstof-

fen (Regierungspräsidium Freiburg - Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau)

Schutzgut Wasser:
•	 Schadstoffeintrag durch Baumaschinen (Umweltbe-

richt)
•	 Reinigung der Kollektorflächen (Landratsamt Enz-

kreis, Landesnaturschutzverband)
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•	 Oberflächengewässer (Landratsamt Enzkreis)
•	 Hinweise Grundwasser (Regierungspräsidium Freiburg 

- Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau)

Schutzgut Klima:
•	 Klimaschutz, Klimaanpassung (Regierungspräsidium 

Karlsruhe - Stabstelle Kompe tenzzentrum Energie, 
Landesnaturschutzverband)

•	 Erhöhung der Staub- und Schadstoffemissionen durch 
Baustellenverkehr (Umweltbericht)

•	 geringfügiger Eingriff ins Kleinklima (Umweltbericht)

Schutzgut Fläche:
•	 Flächenbilanzierung des Eingriffs (Umweltbericht)

Schutzgut Landschaft:
•	 Blendwirkung (Landratsamt Enzkreis)
•	 Eingriff in Natur und Landschaft (Landratsamt Enz-

kreis)
•	 Zaunanlage (Umweltbericht)
•	 Vorbelastung durch Hochspannungsleitung (Umwelt-

bericht)

Schutzgut Erholung:
•	 vorübergehende Lärm- und Staubemissionen (Um-

weltbericht)
•	 Überbauung der wohnortnahen, extensiv für Erho-

lung genutzten Flächen durch PV -Elemente (Umwelt-
bericht)

•	 mögliche Zerstörung des Oberflächenmaterials von 
angrenzenden Wegen (Umwelt bericht)

Wechselwirkungen:
•	 Übersicht der Wechselwirkung zwischen Schutzgütern 

(Umweltbericht)

Mönsheim, den 29. Oktober 2021

gez. Thomas Fritsch
Verbandsvorsitzender

Wir bitten um Beachtung

Sirenenprobe am Samstag, 06.11.2021,  
16.00 - 16.15 Uhr
Im Rahmen einer landkreisweiten Sirenenprobe wird 
auch die Gemeinde Friolzheim mit der auf dem Rathaus 
befindlichen Sirene am Samstag, 06.11.2021 teilnehmen.
Vorgesehen ist, dass verschiedene Sirenensignale erprobt 
werden:
-  um 16:00 Uhr: 1 Minute Dauerton (Bedeutung außer-

halb eines angekündigten Probebetriebes: Entwarnung)
-  um 16:05 Uhr: 1 Minute Heulton (Bedeutung außerhalb 

eines angekündigten Probebetriebes: Rundfunkgerät 
auf einen örtlichen Sender einschalten, auf Durchsagen 
achten)

-  um 16:10 Uhr: 1 Minute Dauerton, 2 Mal unterbrochen 
(Bedeutung außerhalb eines angekündigten Probebe-
triebes: Feueralarm)

-  um 16:15 Uhr: 1 Minute Dauerton (Bedeutung außerhalb 
eines angekündigten Probebetriebes: Entwarnung).

Zudem erhalten Sie über die Warnapp NINA Warnungen/
Informationen direkt auf Ihr Smartphone. Weitere In-
formationen zu NINA finden Sie via QR-Code oder über 
das Internet auf den Seiten des Bundesamts für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Über das BBK 
können Sie die Broschüre „Ratgeber für Notfallvorsorge 

und richtiges Handeln in Notsituationen“ kostenlos be-
stellen oder als PDF herunterladen.
Mit der Sirenenprobe wird die technische Einsatzbereit-
schaft der Warngeräte getestet und die Bevölkerung auf 
die Thematik aufmerksam gemacht. Für die Bevölkerung 
besteht keine Gefahr.
Gemeinde Friolzheim

Bauarbeiten im Bereich der Breitlaustraße,  
08.11. - 23.12.2021
Im Bereich der Breitlaustraße – zwischen der Wengert-
straße und der Pforzheimer Straße – wird voraussichtlich 
ab dem 08.11.2021 die Firma Hasenmaier im Auftrag der 
Netze BW eine neue Gasleitung im Straßenbereich verle-
gen.
Geplant ist in dieser Zeit eine „Sperrung“ der Breitlaus-
traße, jedoch mit dem Zusatz „Anlieger frei“, damit die 
Anlieger ihre Grundstücke anfahren können.
Auch wird der Gehweg an der Breitlaustraße für den Fuß-
gängerverkehr frei bleiben.
Um entsprechende Beachtung, entsprechende Vorsicht 
und Verständnis für kurzzeitig auftretende Beeinträchti-
gungen wird gebeten.
Gemeinde Friolzheim

Geschwindigkeitsmessungen Landratsamt Enzkreis 
in Friolzheim  Juli – September 2021
Bei den (mobilen) Radarmessungen des LRA Enzkreis 
wurden folgende Ergebnisse festgestellt:
1)  Leonberger Straße  

(Zone 30, insgesamt 2 Messeinsätze)
 Anzahl gemessene Fahrzeuge: 981
 Beanstandungen:        134 (13,66 %)

2) Waldsträßle/Gemeindeverbindungsstraße (70 km/h), 
 Anzahl gemessene Fahrzeuge  120
 Beanstandungen:        5 (4,1 %)

3) Mönsheimer Straße (30 km/h), 
 Anzahl gemessene Fahrzeuge  41
 Beanstandungen:        1 (2,4 %)

Verschiedenes

Dorfadventskalender 2021
Trotz allem möchten wir auch dieses Jahr wieder einen 
Dorfadventskalender veranstalten.
Wie man mitmachen kann:
Man meldet sich bei Fam. Grünkorn (fam.gruenkorn@
gmail.com bis spätesten 21.11.2021) und sucht sich einen 
Tag im Dezember vom 01.12. - 24.12.2021 aus.
Dieser vereinbarte Tag ist der Termin für das „Öffnen“ 
des Fensters.
An diesem Tag wird dann ein weihnachtlich gestaltetes 
Fenster „geöffnet“ (Rolladen oder Vorhang entfernt). 
Es werden der Kreativität zum Schmücken und zum Bas-
teln der weihnachtlichen Fenster keine Grenzen gesetzt. 
Es kann auch ein toll geschmückter Garten oder eine Tür 
oder ähnliches sein.
Das „Adventsfenster“ soll von der Straße oder Gehweg 
gut einsehbar sein, so dass jeder, der das geschmückte 
Fenster ansehen möchte, vorbeigehen kann.
Zum „Öffnen“ der Fenster gibt es dieses Jahr keine feste 
Uhrzeit, nur das vereinbarte Datum, damit die Abstands- 
und Hygienevorschriften zu Covid-19 eingehalten wer-
den können.
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Die Termine und die Adressen dazu werden im Amtsblatt 
veröffentlicht.
Es wäre schön, wenn die geschmückten Adventsfenster 
bis zum 31.12.2021 „geöffnet“ bleiben könnten. Dann 
steht dem „Weihnachtlichen 24-Adventsfenster-Statio-
nenlauf“ durch Friolzheim nichts mehr im Wege.
Sollten Sie Fragen haben, dann melden Sie sich bei Fami-
lie Grünkorn.

Enzkreis - Öffentliche Bekanntmachung
des Landratsamtes Enzkreis

Am 10. November: „Kindertag“ in der Impfambu-
lanz in Pforzheim – Impfung ab 12 Jahren möglich 
– Auch Erwachsene werden geimpft
Einen speziellen Impftag für Kinder ab 12 Jahren bietet 
die ärztliche Impfambulanz in Pforzheim am Mittwoch, 
10. November. An diesem Tag wird erstmals eine Kinder-
ärztin die Ambulanz betreuen und Fragen sowohl von 
Impflingen als auch von deren Eltern beantworten. Die 
Ambulanz in der Bahnhofstraße 28 ist an diesem Tag wie 
gewohnt von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Kinder erhalten den 
Impfstoff von BioNTech, Erwachsene können auch das Se-
rum von Johnson & Johnson erhalten.
„Auch wenn es ein Kinder-Impftag ist, können sich Er-
wachsene impfen lassen“, betont Dr. Kerstin Ladenbur-
ger vom Gesundheitsamt: „Umgekehrt impfen wir auch 
Kinder und Jugendliche an allen anderen Öffnungsta-
gen.“ Wichtig sei, dass die Minderjährigen eine Einver-
ständniserklärung der jeweiligen Erziehungsberechtigten 
dabei haben. „Die Impfung ist kostenlos, aber es verein-
facht die Registrierung, wenn man das Krankenkassen-
Kärtchen vorlegen kann“, rät Ladenburger.
Außerdem müssten Impfwillige derzeit etwas Geduld 
mitbringen, wie die Ärztin sagt: Immer wieder bildet sich 
eine Schlange vor dem ehemaligen „Aposto“. Etwa 80 bis 
90 Menschen erhalten je Öffnungstag die Impfung, am 
Wochenende waren es bis zu 130. Wer einen festen Ter-
min für die Vakzinierung bevorzugt, könne sich jederzeit 
auch an seine oder ihre behandelnde haus- oder kinder-
ärztliche Praxis oder an eine der Corona-Schwerpunkt-
praxen wenden, so Ladenburger.
„Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz“, sagt die zu-
ständige Dezernentin, die Erste Landesbeamtin Dr. Hilde 
Neidhardt. „Ich denke, es wird für die Menschen immer 
deutlicher, dass die Impfung der einzige Weg ist, der uns 
aus der Pandemie herausführt. Dafür leisten die Ärztin-
nen und Ärzte und ihre MFAs in der Ambulanz einen 
ganz wertvollen Beitrag.“
Die Impfambulanz ist ab November von Montag bis Freitag 
von 15 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr geöffnet. 
Es handelt sich um ein niederschwelliges Impfangebot an 
die Bevölkerung, das ohne Termin wahrgenommen wer-
den kann. Die Organisation liegt beim Gesundheitsamt in 
Kooperation mit der Stadt, die Impfungen werden eigen-
verantwortlich von verschiedenen niedergelassenen Ärz-
ten, den Medizinischen Versorgungszentren der Kliniken 
und dem Mobilen Impfteam aus Karlsruhe durchgeführt.

Am Dienstag, 9. November: Landwirtschaftsamt 
lädt zu Vortrag „Lebensmittelkennzeichnung – was 
ändert sich“ ein 
Verbraucher sind heutzutage mit einer großen Vielfalt 
an Lebensmitteln konfrontiert. Doch worauf sollte man 

beim Einkauf achten? Wie ist die Zusammensetzung eines 
Produkts zu bewerten? Und welchen Nährwert hat das 
Lebensmittel überhaupt?
Antworten auf all diese Fragen gibt das Forum „Ernäh-
rung und Hauswirtschaft“ beim Landwirtschaftsamt 
des Enzkreises in einem Online-Vortrag „Lebensmittel-
kennzeichnung – was ändert sich“. Dabei erläutert die 
Lebensmittelchemikerin Benita Schleip, wie die neue 
Ampelkennzeichnung, das Nährwertkennzeichen „Nutri-
Score“, für mehr Transparenz sorgen kann und wie kurze, 
leicht verständliche Hinweise zu Herkunft, Verarbeitung, 
Inhaltsstoffen und mögliche Allergene beim Einkauf von 
Fertigprodukten helfen können.
Der Vortrag findet am Dienstag, 9. November, um 19 
Uhr statt und dauert ca. 1,5 Stunden. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Anmeldungen nimmt das Landwirtschaftsamt 
telefonisch unter 07231 308-1800 oder per Mail an land-
wirtschaftsamt@enzkreis.de bis spätestens 7. November 
entgegen. Der Einwahllink wird vor der Veranstaltung 
per Mail versandt.

Soziale Dienste

Schwester-Karoline-Haus Friolzheim

Foto: Schwester-Karoline-
Haus 

Schulstr. 17
71292 Friolzheim
skh@altenheimat.de
Bitte vereinbaren Sie ei-
nen Termin mit uns un-
ter der Telefonnummer 
07044/91585-40.
Wir beraten Sie gerne in 
einem persönlichen Ge-
spräch.
Ausbildung 
Wir bieten die Ausbildung zur Pflegefachfrau/ Pflege-
fachmann an. 

Aktuelles

Alle Informationen des Trägers finden sie auf der Seite 
der Evangelischen Altenheimat
https://www.altenheimat.de/aktuelles/

Beratungsstelle für Hilfen im Alter

Sprechstunde
Am Mittwoch, den 10.11.2021 findet in Heimsheim eine 
Sprechstunde der Beratungsstelle für Hilfen im Alter 
statt. Angesprochen sind ältere Bürgerinnen und Bürger 
und deren Angehörige. Die Sprechstunde findet von 16 
bis 17 Uhr im Rathaus Heimsheim statt.

Am Donnerstag, 11.11.2021 findet in Mönsheim eine 
Sprechstunde der Beratungsstelle für Hilfen im Alter 
statt. Angesprochen sind ältere Bürgerinnen und Bürger 
und deren Angehörige. Die Sprechstunde findet von 10 
bis 12 Uhr im Rathaus Mönsheim innerhalb des Sozialen 
Netzwerkes statt.

Themen können sein:
•	 Wie komme ich trotz Einschränkungen zuhause zu-

recht?
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•	 Informationen über verschiedene Unterstützungs-
möglichkeiten (Haushaltshilfe, Kurzzeit- oder Verhin-
derungspflege, Tagespflege, Betreutes Wohnen oder 
Pflegeheime etc.)

•	 Wir sprechen über Ihre Fragen zu finanziellen und 
rechtlichen Angelegenheiten wie Vollmachten, Pati-
entenverfügung, Elternunterhalt oder Themen der 
Sozialhilfe.

•	 Dazu gehören Informationen zum Thema Wohngeld, 
Grundsicherung, Schwerbehindertenausweis oder Fra-
gen zur Krankenbeförderung.

•	 Wir bieten Ihnen ein vertrauliches Gespräch, um über 
ein weiteres persönliches Anliegen  zu sprechen.

Ebenso bietet die Beratungsstelle telefonische Beratung 
sowie Hausbesuche an,
BHA Heckengäu, Claudia Füllborn, 07041-89745023 oder 
bha@enzkreis.de

Müll / Sperrmüllbörse

Bitte hier ausschneiden und an das Bürgermeister-
amt Friolzheim senden oder in den Rathausbriefkas-
ten einwerfen.

........................................................................................Bitte hier ausschneiden

Friolzheimer Sperrmüllbörse

Name, Vorname: ..........................................................

Anschrift: ......................................................................

.......................................................................................

Telefon: ........................................................................

Namens- und Anschriftenangabe im Mitteilungsblatt

Einverständnis:

Ihr Inserat kann nur mit der Einwilligung zur Verarbeitung der angegebenen
Daten gemäß der Datenschutzinformation der Gemeinde Friolzheim
(https://www.friolzheim.de/de/verwaltung/datenschutz/) bearbeitet werden.

Zutreffendes bitte ankreuzen:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

- nur direkte Kontaktaufnahme möglich -

........................................................................................Bitte hier ausschneiden

Suche: Verschenke:

Ja Nein

Ja Nein

Müllabfuhrtermine
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4 5 .  K W

4 6 .  K W

4 7 .  K W

Allerheiligen

4 8 .  K W

1   Mo                                                                   
2   Di                                                                     
3   Mi                         14:00-17:30   9:00-12:30     
4   Do                                                                    
5   Fr                          14:00-17:30   9:00-12:30     
6   Sa                         13:00-16:00   8:30-11:30     
7   So                                                                    
8   Mo                                                                   
9   Di                                                                     
10 Mi                         9:00-12:30     14:00-17:30   E-Geräte*
11 Do                                                                    
12 Fr       8                 9:00-12:30     14:00-17:30   
13 Sa                         8:30-11:30     13:00-16:00   
14 So                                                                    
15 Mo                                                                   
16 Di                          14:00-17:30                        
17 Mi                                                                    
18 Do                         14:00-17:30   9:00-12:30     
19 Fr                                                                     
20 Sa                         13:00-16:00   8:30-11:30     
21 So                                                                    
22 Mo                                                                   
23 Di                                                14:00-17:30   
24 Mi                  o                                                 
25 Do                  l      9:00-12:30     14:00-17:30   
26 Fr       8                                                            
27 Sa                         8:30-11:30     13:00-16:00   
28 So                                                                    
29 Mo                                                                   
30 Di                                                14:00-17:30   
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Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
gaggenau@nussbaum-medien.de
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Jubilare

Glückwünsche

Wolfgang Albrecht, Schulstr. 14, 80 Jahre am 05.11.2021

Alfred Benzinger, Leonberger Str. 41, 70 Jahre am 
07.11.2021

Wolfgang Schrimm, Mühlweg 9/2, 80 Jahre am 10.11.2021

Wir gratulieren den Jubilaren recht herzlich und wün-
schen Ihnen im neuen Lebensjahr alles Gute!

Standesamtliche Nachrichten

Sterbefall

26. Oktober 2021 in Friolzheim
Annemarie Linder geb. Meyer, geboren am 26.03.1929, 
wohnhaft in der Heimsheimer Str. 4, Friolzheim

Freiwillige Feuerwehr 

Sirenenprobe Enzkreis
Am Samstag, den 6. November um 16 Uhr findet im Enz-
kreis eine Sirenenprobe statt. 
Auch die Sirene in Friolzheim wird dabei ertönen. 
Bitte erschrecken Sie sich nicht. 
Es werden mehrere unterschiedliche Sirenensignale in 
der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:15 Uhr erprobt.

 
Sirenensignale Foto: FF Friolzheim

Ihre Freuerwehr Friolzheim

Kirchen

Evang. Kirchengemeinde
Friolzheim
www.ev-kirche-friolzheim.de

Mitteilungen der ev. Kirchengemeinde
K O N T A K T D A T E N
Evangelisches Pfarramt
Kirchstraße 15
71292 Friolzheim 
Fax: 07044 / 938835

Homepage: www.ev-kirche-friolzheim.de
Pfarrer Christoph Fritz
Telefon: 07044 / 938346
E-Mail: Pfarramt.Friolzheim@elkw.de

Pfarramtssekretärin und Kirchenpflegerin Dagmar Weiß
Telefon: 07044 / 41664 (mittwochs zwischen 11 Uhr und 
14 Uhr und freitags zwischen 10 Uhr und 12 Uhr)
E-Mail: Dagmar.Weiss@elkw.de

Jugendreferentin Daniela Hirschmüller
Telefon: 07044 / 938349
E-Mail: Daniela.Hirschmueller@elkw.de

W O C H E N S P R U C H
Über der kommenden Woche steht das Bibelwort:
„Selig sind, die Frieden stiften;
denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ 

(Matthäus 5,9)

A K T U E L L E   T E R M I N E

Donnerstag, 4. November 2021
16.00 – 17.30 Uhr: Miniclub im Gemeindehaus
Kontakt: Miniclub.friolzheim@web.de

Sonntag, 7. November 2021 – Drittletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
09.30 Uhr: Gottesdienst
- mit Pfarrer i.R. Arno Konrad
- musikalische Gestaltung mit der Orgel
- Opfer für die Hilfsaktion Märtyrerkirche
-  Der Gottesdienst kann auch im Livestream mitgefeiert 

werden.
09.30 Uhr: Kinderkirche im Gemeindehaus
für alle Kinder von 4 bis 12 Jahren

Montag, 8. November 2021
ab 9.30 Uhr: KiBi-Treff im Kindergarten Mönsheimer Straße
Kontakt über Daniela Hirschmüller, Tel. 938349
15.00 Uhr: Frauenkreis im Gemeindehaus
mit dem Team des Frauenkreises

Dienstag, 9. November 2021
ab 09.00 Uhr: KiBi-Treff im Kindergarten Eichenstraße
Kontakt: Dagmar Weiß, Tel. 41664
ab 15 Uhr: Ökum. Andachten im Schwester-Karoline-Haus
mit Siegfried Mädicke
20.00 Uhr: Posaunenchor-Probe im Gemeindehaus
Kontakt: Reiner Lamparter, Tel. 44280
20.00 Uhr: Jugend-Hauskreis
Kontakt: Daniela Hirschmüller, Tel. 938349
20.00 Uhr: Königstöchter – Hauskreis für Frauen
Kontakt: Karol Schmidhuber, Tel. 07234/9465067

Mittwoch, 10. November 2021
09.00 – 18.00 Uhr: Geöffnete Kirche
15.00 – 16.45 Uhr: Konfi-Unterricht im Gemeindehaus
17.30 – 19.00 Uhr: Jungschar 2-4
Kontakt: Daniela Hirschmüller, Tel. 938349
20.00 Uhr: Sitzung des Jugendausschuss
im Gemeindehaus

Donnerstag, 11. November 2021
16.00 – 17.30 Uhr: Miniclub im Gemeindehaus
Kontakt: Miniclub.friolzheim@web.de
19.00 – 21.00 Uhr: Jugendkreis im Gemeindehaus
Kontakt: Daniela Hirschmüller, Tel. 938349


